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2 Objekt 

2.1 Gebäudebeschreibung 

Das Gebäude ist über die öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet von 
Passau erreichbar, es wird eine vollständige „Umfahrbarkeit“ mit Einsatzfahr-
zeugen der Feuerwehr gewährleistet (dies auch unter Berücksichtigung von 
Nutzer – bzw. Anrainervorgaben – Löwenbrauerei Passau - wo eine Befahr-
barkeit mit LKW im rückwärtigen Gebäudebereich erforderlich ist). 
 
Unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Wasserversor-
gung im Stadtgebiet von Passau erfolgt die Errichtung eines zusätzlichen un-
terirdischen Löschwasserbehälters, welcher im Bereich der Feuerwehrdurch-
fahrt angeordnet werden soll (Abstimmung mit der Feuerwehr Passau). 
 

 
Quelle Riepl Riepl Architekten, Lageplan 

 
 
Das Gebäude wird freistehend mit bis zu 6 oberirdischen Geschossen (Erdge-
schoss bis 5. Obergeschoss - Veranstaltungstrakt). Ein unterirdisches Ge-
schoss (Tiefgarage) wird vorgesehen. 
 
Verwaltungstrakt   5 oberirdische Geschossebenen 
Veranstaltungstrakt  6 oberirdische Geschossebenen 
Seminarbereich (Teilbereich) 2 oberirdische Geschossebenen 
Tiefgarage    1 unterirdische Geschossebene 
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Der Neubau weist folgende wesentliche Gebäudeparameter auf: 

Gesamthöhe gegenüber der  
Geländeoberfläche (Ebene +/- 0,00) 

+ 16,40 m (Verwaltungsgebäude) 
+ 24,25 m (Veranstaltungsgebäude) 
+ 8,25 m (Teilbereich Seminarbereich) 

Fußbodenoberkante des  
höchstgelegenen Geschosses 

+ 20,20 m (5. OG Veranstaltungsgebäude) 

 
 
Die genauen baulichen Rahmenparameter sind den angeführten Planunterla-
gen zu entnehmen. 
 
 

 
Quelle Riepl Riepl Architekten, schematische Schnittdarstellung Verwaltungstrakt, Seminarbereich 

 
 
 

 
Quelle Riepl Riepl Architekten, schematische Schnittdarstellung Veranstaltungstrakt 

Verwaltungstrakt 

Seminargeschoss 

Tiefgarage 

Veranstaltungssaal 

Tiefgarage 

OG 5 A - Mehrzweckraum 

OG 4 A - Galerieebene 

OG 3 A - Foyerebene 

OG 2 A – Marktplatz/Cafeteria 

OG 1 A - Seminarebene 

EG A - Eingangsebene 

OG 4 B 

OG 3 B 

OG 2 B 

OG 1 B 

EG B Eingangsebene EG 
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3.1 Baulicher Brandschutz 

3.1.1 Gebäudezugänglichkeit 

Bauordnungsrechtliche Anforderungen 

(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu- 
oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu 
schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
führt. Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten 
Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über dem Gelände liegt, ist in den Fällen des Satzes 1 an 
Stelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. Ist für die Personen-
rettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafür erforderlichen Auf-
stell- und Bewegungsflächen vorzusehen. Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 
50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten 
nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewe-
gungsflächen herzustellen, wenn sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind. 
 
(2) Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen müssen für Feuerwehrein-
satzfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig sein; sie sind als solche zu kennzeichnen 
und ständig frei zu halten; die Kennzeichnung von Zufahrten muss von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche aus sichtbar sein. Fahrzeuge dürfen auf den Flächen nach Satz 1 nicht abgestellt 
werden. (Art. 5 BayBO) 

Geplante Ausführung 

Das Gebäude ist über die öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet von 
Passau erreichbar, es wird eine vollständige „Umfahrbarkeit“ mit Einsatzfahr-
zeugen der Feuerwehr gewährleistet (dies auch unter Berücksichtigung von 
Nutzer – bzw. Anrainervorgaben – Löwenbrauerei Passau - wo eine Befahr-
barkeit mit LKW im rückwärtigen Gebäudebereich erforderlich ist bzw. die An-
ordnung einer Aufstellfläche für Einsatzfahrzeuge zwischen IWZ und Brauerei 
gefordert wird).  
 
Das Objekt ist grundsätzlich von allen vier Seiten für die Brandbekämpfung 
von außen zugänglich. 
 
Bewegungsflächen für die Brandbekämpfung durch die Feuerwehr sind rund 
um das Gebäude auf den in Abschnitt 3.4.3 des Konzeptes näher beschriebe-
nen Flächen für die Feuerwehr auf dem Grundstück (Feuerwehrzonen) gege-
ben. 
 
Als gleichwertige Hauptangriffswege für die Feuerwehr dienen die insgesamt 
5 vertikalen Rettungswege des Gebäudes (notwendige Treppenräume), über 
die alle Geschosse des Gebäudes erreichbar sind, die Treppenverbindung 
zwischen EG und OG 2 (kein definiertes notwendiges Treppenhaus) sowie die 
Zugänge in das Gebäude (Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss). 
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Quelle Riepl Riepl Architekten, Grundriss OG 1, Feuerwehrumfahrt 

 
 

 
Quelle Riepl Riepl Architekten, Grundriss OG 2 B, Feuerwehrumfahrt 

 
Die Schleppkurven bzw. Radien für LKW (12 m Länge, 2,55 m Breite) wird in 
den angeführten Planunterlagen dargestellt, die zusätzlichen Breiten (beid-
seits je 50 cm, Feuerwehrfahrzeuge) können punktuell in 5 Teilbereichen nicht 
eingehalten werden können. Diesbezüglich erfolgte die Abstimmung mit der 
Feuerwehr Passau. 
 
Die Durchfahrtshöhe im Bereich der Fluchttreppe im Freien beträgt 4,50 m. 
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Auszug Richtlinie: 

 
 
Im rückwärtigen Gebäudebereich („Feuerwehrumfahrt“) erfolgt grundsätzlich 
die Anordnung von Feuerwehrbewegungsflächen (Abstellung von Löschfahr-
zeugen) und keine Anordnung von definierten Aufstellflächen (Drehleiter).  
 
Derartige Bewegungsflächen stehen südöstlichen bzw. südwestlichen Bereich 
in ausreichender Dimension zur Verfügung, ebenso im Bereich der Löschwas-
serzisterne. 
 
 
Auszug Richtlinie: 

 
 
 
Seitens der Feuerwehr Passau wurde die Thematik der „gemeinsamen Nut-
zung“ der Umfahrt als Feuerwehrbewegungsfläche und Personenbewegun-
gen aus dem Gebäude im Evakuierungsfall angesprochen bzw. als „kritisch“ 
bewertet („erhöhter Klärungsbedarf hinsichtlich der Umfahrungsmöglichkeiten, 
insbesondere Aufstellflächen für die Abfüllanlage der Löwenbrauerei, zudem 
Probleme in der Nutzung der Umfahrung auch als Fluchtweg“). 
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Folgende Personenzahlen können im rückwärtigen Areal erwartet werden: 
 

- ca. 300 Personen Ausgang Philosophensteig 
- ca. 55 Personen aus STG B1 
- ca. 400 Personen Fluchttreppe (Freitreppe) 
- alle sonstigen Ausgänge ohne relevanten „Konflikt“ mit Feuerwehrbewegungs-

flächen 
 
 
Thematik Feuerwehrbewegungsflächen – Fluchtbewegungen: 
 

- Es erfolgt die Anordnung von Trockensteigleitungen für Tiefgarage, Veranstal-
tungsgebäude und Verwaltungsgebäude, wodurch primär kein Auslegen von 
Schläuchen im Bereich der Umfahrt erforderlich wird. 

- Die Anfahrtszeit wird seitens der Feuerwehr Passau mit < 10 Minuten angege-
ben. 

- Die Räumungszeit für das Veranstaltungsgebäude kann mit ca. 10 Minuten er-
wartet werden. 

- Nach Angaben der Feuerwehr werden die Hydranten im Nahbereich des Areals 
auch für einen erforderlichen Löschangriff verwendet (z. B. Ringstraße). 
 
 
Für das IWZ sind keine definierten Aufstellflächen für die Drehleiter erforder-
lich (ausreichende Anzahl von Treppenhäusern), die Umfahrt ist primär für ein 
Brandszenario bei der angrenzenden Brauerei erforderlich (Feuerwehrauf-
stellfläche). Für das IWZ ist primär die Zufahrt zur Zisterne direkt von der an-
grenzenden öffentlichen Verkehrsfläche relevant. 
 

 
 

Für die flüchtenden Personen (Gesamtobjekt) wird als Sammelstelle der Vor-
platz Universitätskirche St. Nikola (Eigentum UNI, keine Beeinträchtigung von 
Einsatzkräften – keine „Berührungspunkte“) definiert. 
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Planausschnitt Lageplan 

 
 

Im anschließenden Planausschnitt wird die vorgesehene Aufstellfläche für die 
Feuerwehr (Erfordernis für die Löwenbrauerei) schematisch dargestellt. 
 
In den nachstehenden Planausschnitten sind die gegebenen Abmessungen 
der relevanten Fläche zwischen IWZ (Verwaltungstrakt) und der Löwenbraue-
rei dargestellt. 
 
 
 

 
Quelle Riepl Riepl Architekten, Planausschnitt OG 2 B, Feuerwehraufstellfläche 

 
 

16,59 m 

8,25 m 

10,85 m 
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Quelle Riepl Riepl Architekten, Planausschnitt Schnittdarstellung Feuerwehrumfahrt 

 
 
 

 
Quelle Riepl Riepl Architekten, Planausschnitt Übersicht Feuerwehrumfahrt, Aufstellfläche für Löwenbrauerei 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,25 m 

10,85 m 

Feuerwehraufstellfläche 
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Quelle Riepl Riepl Architekten, Planausschnitt Feuerwehrumfahrt, Aufstellfläche für Löwenbrauerei 

 
 
 

 
Quelle Riepl Riepl Architekten, Planausschnitt Feuerwehrumfahrt, Aufstellfläche für Löwenbrauerei 
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Über eine „gemeinsame Nutzung“ von Flächen (Brauerei + IWZ) für eine Feu-
erwehraufstellfläche (analog der bestehenden Situation) erfolgt eine Verein-
barung zwischen Löwenbrauerei und dem IWZ. 
 
Die Angriffswege für die Feuerwehr, die primär auch als Rettungswege aus 
dem Gebäude dienen, sind über befestigte Flächen auf dem Grundstück er-
reichbar. 
 
Alle versperrbaren Türen des Gebäudes (z. B. auch über ein Zugangssystem 
betriebene Türen) werden in Abstimmung mit der Feuerwehr Passau mit 
Schließzylindern ausgestattet, um im Brandfall eine Zugänglichkeit zu diesen 
Räumen für die Feuerwehr sicherzustellen (Schlüsseltresor). 
 
Für den Aufenthaltsraum im obersten Geschoss (5. OG, Mehrzweckraum, 
max. 20 Personen) kann der 2. Rettungsweg bei geeigneter Aufstellfläche im 
erforderlichen Abstand zur Fassade durch Rettungsgeräte der Feuerwehr re-
alisiert werden (kann durch die vorhandene öffentliche Verkehrsfläche ge-
währleistet werden). 
 
Für die gegenständlichen Objekte (Löwenbrauerei Passau, IMZ) können hin-
sichtlich Bewertung der gegenständlichen Feuerwehrbewegungsflächen bzw. 
Aufstellflächen folgende Einsatzszenarien betrachtet werden: 
 

- Brandszenario Brauerei ohne Erfordernis einer Gebäuderäumung im IWZ 
 

- Brandszenario IWZ (kein Erfordernis einer Feuerwehraufstellfläche, lediglich 
Bewegungsflächen gem. Plandarstellungen bzw. oben angeführten Ausführun-
gen) 

 
- Brandszenario Brauerei + Erfordernis einer Gebäuderäumung im IWZ (Feuer-

wehraufstellfläche wie oben beschrieben, Entfluchtung wie oben beschrieben, 
wobei aufgrund der freien Verkehrswege innerhalb des IWZ die Erschließungen 
Richtung Innenhof für eine Gebäuderäumung benützt werden können, Nutzung 
der Löschwasserzisterne für einen Löscheinsatz im Bereich der Brauerei ist 
möglich) 

3.1.2 Rettungswege 

3.1.2.1 Systematik der Rettungswege 

Bauordnungsrechtliche Anforderungen 

Die diesbezüglichen Anforderungen finden sich in den Art. 31 bis 35 BayBO, den abweichen-
den Regelungen des § 6 VStättV: 
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3.3.5 Ausbildung und Unterweisung der Mitarbeiter 

Bauordnungsrechtliche Anforderungen 

Der Betreiber oder ein von ihm Beauftragter hat das Betriebspersonal bei Beginn des Arbeits-
verhältnisses und danach mindestens einmal jährlich zu unterweisen über 
1. die Lage und die Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen, Rauchabzugsan-

lagen, Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und der Brandmelder- und Alarmzentrale, 
2. die Brandschutzordnung, insbesondere über das Verhalten bei einem Brand oder bei ei-

ner Panik und die Maßnahmen zur Rettung von Menschen mit Behinderung sowie 
3. die Betriebsvorschriften. 
 
Den Brandschutzdienststellen ist Gelegenheit zu geben, an der Unterweisung teilzunehmen. 
Über die Unterweisung ist eine Niederschrift zu fertigen, die der Bauaufsichtsbehörde auf Ver-
langen vorzulegen ist. (§ 42 Abs. 2 VStättV) 
 

Geplante Ausführung 

Die Betriebsangehörigen werden entsprechend § 42 Abs. 2 VStättV durch den 
Betreiber oder dessen Brandschutzbeauftragten bei Beginn des Arbeitsver-
hältnisses und danach mindestens einmal jährlich unterwiesen 

• über die Lage und Bedienung der Brandmelde- und Alarmierungseinrich-
tungen und der Brandmelder- und Alarmzentrale sowie der Einrichtungen 
zur Rauchableitung, 
 

• die Brandschutzordnung, das Verhalten bei einem Brand und einer Panik 
und über die Maßnahmen zur Rettung von Menschen mit Behinderung    
s o w i e 

 
• die Betriebsvorschriften. 

3.4 Abwehrender Brandschutz 

3.4.1 Löschwasserversorgung und Löschwasserrückhaltung 

3.4.1.1 Löschwasserversorgung 

Neben dem vorgesehenen Löschwasserbehälter sind im Nahbereich des Ob-
jektes Hydranten vorhanden, welche nach Angaben der Feuerwehr Passau 
auch für einen Löschangriff („Erstangriff“) verwendet werden, hinsichtlich 
Löschwassererfordernis werden diese rechnerisch jedoch nicht berücksichtigt. 
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Die Löschwasserzisterne (98 m³) wird neben der Feuerwehrumfahrt im Nah-
bereich des Objektes angeordnet und kann mit einer Regenwassernachspei-
sung ausgestattet werden (Überlauf in weiterer Folge aus der Zisterne in einen 
Sickerschacht, etc.). 
 

 
Quelle Riepl Riepl Architekten, Planausschnitt Grundriss mit dargestellter Zisterne 
 
 
Für eine im Bedarfsfall erforderliche Nachspeisung ist einerseits eine Füll-
standsanzeige erforderlich, die Nachspeisung kann nutzerseitig manuell (tem-
poräre Schlauchleitung) erfolgen (Wasseranschluss z. B. an der Gebäudeau-
ßenwand, Nutzung auch für Grünanlagen, etc.). Die Ausführung erfolgt unter 
Berücksichtigung hygienischer Anforderungen (kein brandschutztechnisch re-
levanter Aspekt). 

3.4.1.2 Löschwasserrückhaltung 

Eine Löschwasser-Rückhalteanlage ist für das Objekt nicht erforderlich, da in 
diesem aufgrund seiner vorgesehenen Nutzung keine wassergefährdenden 
Stoffe in einer Menge gelagert werden, durch welche dieses in den Geltungs-
bereich der Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie (LöRüRL) der ARGEBAU fallen 
würde.  

3.4.2 Feuerwehrpläne 

Bauordnungsrechtliche Anforderungen 

Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle sind Feuerwehrpläne anzufertigen und der 
örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. (§ 42 Abs. 3 VStättV) 
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Geplante Ausführung 

Für das gesamte Objekt werden Feuerwehrpläne auf Grundlage der DIN 
14095 erstellt. 
 
Jeweils ein Satz der Feuerwehrpläne (Farbdruck) wird dem Betreiber bzw. 
dessen Brandschutzbeauftragten (BSB) zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 
übergeben. 
 
Auf das Erfordernis, die Feuerwehrpläne immer auf aktuellem Stand zu halten 
und die geänderten Pläne der Feuerwehr und dem Betreiber bzw. dessen BSB 
zu übermitteln, wird hingewiesen. 

3.4.3 Flächen für die Feuerwehr 

Das gesamte Gebäude ist für die Feuerwehr Passau vollständig umfahrbar, 
so dass an allen Seiten des Gebäudes Zufahrten und Bewegungsflächen für 
die Feuerwehr zur „Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten“ vorhanden sind.  
 
Aufgrund des geplanten Rettungswegesystems mit mehreren baulichen Ret-
tungswegen und ohne zweitem Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuer-
wehr (Ausnahme der über öffentliche Verkehrsflächen erreichbare Nutzungs-
einheiten) sind Aufstellflächen für die Feuerwehr zur Personenrettung nicht er-
forderlich. 
Über eine „gemeinsame Nutzung“ von Flächen (Brauerei + IWZ) für eine Feu-
erwehraufstellfläche (analog der bestehenden Situation) erfolgt eine Verein-
barung zwischen Löwenbrauerei und dem IWZ. Diesbezüglich wird auf den 
Pkt. 3.1.1. des Brandschutzkonzeptes verwiesen. 
 

 
Quelle Riepl Riepl Architekten, Lageplan mit dargestellter Aufstellfläche 
 

 
Für die Zufahrten und Bewegungsflächen für die Feuerwehr wird die als tech-
nische Baubestimmung bekanntgemachte „Richtlinie über Flächen für die Feu-
erwehr“ inkl. Anlage A 2.2.1.1/1 BayTB beachtet (Befestigung, Dimension inkl. 



 

Seite 92 von 109 Auftraggeber: Riepl Riepl Architekten ZT GmbH / Projekt Nr.: 14210232/ Berichtsdatum: 06.05.2022 

Breiten und Radien, Hindernisfreiheit, Kennzeichnung usw.). Die detaillierte 
Planung und Festlegung der Flächen erfolgen auf Grundlage der DIN 14090 
und in Abstimmung mit der Feuerwehr Passau. 

3.4.4 Schlüsseldepot 

In Abstimmung mit der Feuerwehr Passau wird vor dem Feuerwehrangriffs-
raum im EG Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD) mit mindestens drei General-
hauptschlüsseln vorgesehen. 

3.4.5 Zentrale Anlaufstellen für die Feuerwehr 

Im EG des Gebäudes (Veranstaltungstrakt) erfolgt die Anordnung eines eige-
nen brandschutztechnisch getrennten Raumes, wo die erforderliche Feuer-
wehrinfrastruktur angeordnet wird (Feuerwehrbedienfeld, Schaltvorrichtungen 
für die mechanischen Brandrauchentlüftungsanlagen, Feuerwehrpläne, etc.). 
 
Die Feuerwehr-Laufkarten nach DIN 14675 werden griffbereit an der Brand-
melderzentrale (BMZ) in einem gegen unberechtigten Zugriff gesicherten De-
pot aufbewahrt (Feuerwehrangriffsraum). 
 

 
Quelle Riepl Riepl Architekten, Planausschnitt Grundriss EG 

3.5 Methoden des Brandschutzingenieurwesens 

Für den Nachweis der Fluchtwegeignung des Treppenhauses STG 1 erfolgt 
ein Nachweis mit Methoden des Brandschutz-Ingenieurwesens. 
 
Aufgrund der Kategorisierung des Veranstaltungsgebäudes als „Sonderbau“ 
müssen in Abstimmung mit dem Prüfsachverständigen für Brandschutz bei 
den Treppenlaufbreiten die rechnerisch zugeordneten Personenzahlen aus al-
len Geschossebenen (OG 5 bis EG) berücksichtigt werden, wobei sich beim 
Treppenhaus STG 1 eine „Überbelegung“ von 100 Personen ergibt. 

Feuerwehrangriffsraum 
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Versicherungstechnische oder andere Aspekte, welche gegebenenfalls über 
die gesetzlichen Schutzziele hinausgehen, wurden im gegenständlichen 
Brandschutzkonzept nicht betrachtet. 
 
 

 
IBS – TECHNISCHES BÜRO GMBH 
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